
 

 

 Stadt Wahlstedt 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 

I.  

2. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G 
der Stadt Wahlstedt für das Haushaltsjahr 2025 

 

 
 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.12.2025 - 

folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 

  erhöht um vermindert um und damit der 
Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 

einschließlich  der Nachträge 

gegenüber 
bisher 

nunmehr 
festgesetzt  
auf 

1. im Ergebnisplan der 
Gesamtbetrag der Erträge 383.000 EUR …. …. EUR 18.224.500 EUR 18.607.500 EUR 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 
1.106.600 EUR …. …. EUR 25.817.700 EUR 26.924.300 EUR 

 Jahresüberschuss 
 …. …. EUR …. …. EUR …. …. EUR …. …. EUR 

 Jahresfehlbetrag 
…. …. EUR …. …. EUR 7.593.200 EUR 8.316.800 EUR 

      
2. im Finanzplan der      
 Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit 383.000 EUR …. …. EUR 17.571.300 EUR 17.954.300 EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen 

laufender Verwaltungstätigkeit 1.106.600 EUR …. …. EUR 23.808.000 EUR 24.914.600 EUR 
      
 Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit 174.000 EUR …. …. EUR 5.588.100 EUR 5.762.100 EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit …. …. EUR 375.000 EUR 6.021.900 EUR 5.646.900 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
§ 2 

 
Es werden neu festgesetzt: 

 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf von bisher 4.644.600 EUR auf   4.644.600 EUR 
 
2. 

 
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen   von bisher 3.000.000 EUR auf            0,00 EUR 

 
3. 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 12.000.000 EUR auf 12.000.000 EUR 

 
4. 

 
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 109,65 Stellen  auf 114,68 Stellen 

 
 

 
 

Wahlstedt, den 16.12.2025   
 
gez. Jan Christoph (L.S.) 
Bürgermeister 
 
 

II. 

Vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 2. 
Nachtragshaushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Wahlstedt, 
Markt 3, öffentlich aus. 
 
 
 
gez. Jan Christoph (L.S.) 
Bürgermeister 


